
Wichtige Fachausdrücke Seite

– Hochleistungsrelais für EVG 64

– Bidirektional 19/62

– Interaktiv 19/62

– Erfassungs-Nahbereich 56

– Innerer Erfassungsbereich 57

– Bidimodul 21

– Bidipad 21

– Bidiset 21

– Bidimod + Bidipad = Bidiset 21

Abkürzungen

BM = Bewegungsmelder

SG = Swiss Garde

IG = Infra Garde
Innerer Erfassungsbereich: 0–3 m
Äusserer Erfassungsbereich: 3–8 m

Nahbereich: 0–5 m
Mittelbereich: 5–10 m
Fernbereich: 10–16 m

Der vorliegende Katalog 2008 ist speziell für Elektroin-
genieure, Planer und Elektroinstallateure 
verfasst worden. 

Neben detaillierten technischen Angaben werden auch
Empfehlungen und praktische Beispiele für die Planung
und Installation abgegeben. Aus über 100 verschiede-
nen Produkten, die in zwei Preisklassen eingeteilt sind,  
finden Sie mit Hilfe dieses Kataloges für jeden Einsatz
das richtige Gerät.

Bitte fragen Sie bei Ihren Projekten unsere Spezialisten
und profitieren Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung! 

Wir freuen uns über Ihr «Feedback» denn Ihre Zufrieden-
heit ist entscheidend für uns.

Erfassungszonen

In diesem Katalog:

Weltneuheit: Swiss Garde MZ5000 S. 19–21+
bidirektional, interaktiv S. 62–63

Neuheiten: Swiss Garde 
Präsenzmelder S. 5– 8/15

Swiss Garde 
3000 IR S. 13

Swiss Garde UP IR S. 15–17

Swiss Garde 
360 HF S. 22

HF-Sensorleuchten S. 37/38

www.zublin.de Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der Züblin Elektro GmbH 

1. Geltungsbereich
Für alle - auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen (nachfolgend nur als Lieferungen bezeichnet) gelten ausschließlich die nachstehenden Bedin-
gungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Geschäftsbedingungen unserer Kunden gelten nur, soweit wir ihnen schriftlich zu-
stimmen.

2. Vertragsabschluß 
Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande. Insbesondere sind 
unsere Mitarbeiter verpflichtet, mündliche Nebenabreden oder Zusagen schriftlich zu bestätigen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinaus-
gehen oder diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen zu unserem Nachteil ändern. 

Die zu unserem Angebot gehörigen Abbildungen, Zeichnungen, Farb-, Gewichts- und Maßangaben stellen nur Annäherungswerte dar, soweit sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Für Beanstandungen von DIN-genormten Waren gelten die DIN-Toleranzen. 

3. Preise 
Unsere Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

4. Zahlung
Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als
geleistet, wie wir bei unserer Bank frei darüber verfügen können. Schecks und Wechsel nehmen wir nur zahlungshalber an; Bankspesen trägt der Kunde.
Sie sind sofort fällig.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Fälligkeitszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, mindestens aber 10 %.

Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit die Gegenforderungen unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind.

5. Gefahrübergang und Teillieferungen
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir die Ware an das Transportunternehmen übergeben oder, falls sich der Versand ohne unser Verschulden
verzögert, dem Kunden die Versandbereitschaft gemeldet haben, und zwar auch dann, wenn wir noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten über-
nommen haben.

6. Lieferzeit
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Auftragsausführung und technischen
Fragen sowie Erhalt einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Fristablauf das Werk verlassen hat oder die Ver-
sandbereitschaft mitgeteilt ist, wenn sich der Versand ohne unser Verschulden verzögert. Für Versendungen werden Porto- und Verpackungskosten 
in Höhe von 6,00 E berechnet. Für Express-Sendungen werden die Standard-Post-Tarife zugrunde gelegt. 

Bei Lieferverzug wird unsere Haftung im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf eine Entschädigungspauschale von 0,5 % pro vollendeter Woche, max. 5 %
des verspätet gelieferten Auftragswertes begrenzt. Der Schadensersatzanspruch statt der Leistung gemäß Ziff. 9 wird dadurch nicht berührt. Unsere Lie-
ferung steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. 

7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen und unwiderruflicher Gutschrift angenommener Schecks und
Wechsel aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Besteht ein Kontokorrentverhältnis, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den anerkannten
Saldo.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in voller
Höhe im Voraus ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder Weiterverwendung im Auftrag eines Kunden gegen diesen oder Dritte erwachsen. Der Kunde 
ist berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt.

Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt, und seinen Schuldnern die Abtretung
mitteilt. In der Rücknahme von Vorbehaltswaren liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Erklären wir den Rücktritt, sind wir zur freihändigen Verwertung berechtigt. 

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, geben wir auf Verlangen des Kunden insoweit unsere Sicherheiten nach unserer
Wahl frei.

8. Haftung für Mängel 
Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln spätestens 3 Tage nach Entdecken schriftlich
anzuzeigen. Werden diese Fristen überschritten, erlöschen alle Ansprüche und Rechte aus der Mängelhaftung. Die Verjährungsfrist beträgt 12 Monate ab
Ablieferung, soweit wir unsere Pflichten nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder den Mangel arglistig verschwiegen haben. 

Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl Ersatz liefern oder die Ware nachbessern. Kosten der Nacherfüllung, die dadurch ent-
stehen, dass die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht wurde, werden nicht
übernommen. 

Die Verletzung von Rechten Dritter stellt nur dann einen Mangel dar, wenn diese Schutzrechte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bestehen.

9. Allgemeine Haftung
Schadensersatzansprüche - gleich welcher Art – gegen uns sind ausgeschlossen, wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die
Schäden durch einfache Fahrlässigkeit verursacht haben. Dieser Haftungsausschluß gilt weder bei Körperschäden, noch bei der Übernahme einer 
vertraglichen Garantie, noch bei einer Verletzung wesentlicher Vertragsverpflichtungen, welche die Erfüllung des Vertragszwecks gefährden. Dabei ist 
unsere Haftung jedoch auf den Umfang der Garantie bzw. bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

Mit Ausnahme der Ansprüche aus der Mängelhaftung, nach dem Produkthaftungsgesetz und für eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit verjähren Schadensersatzansprüche ein Jahr, nachdem der Kunde Kenntnis vom Schaden und seiner Ersatzpflicht erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort ist für alle Leistungen aus den Lieferverträgen unser Geschäftssitz. Für alle Streitigkeiten aus dem Liefervertrag ist Gerichtsstand 
unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Geschäftssitz des Kunden zu klagen.

Es gilt deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.

Züblin Elektro GmbH  Telefon 07623 96697-0, Fax 07623 96697-7

Swiss Garde IR

Die neuen Swiss Garde von Züblin stehen 
für Komfort, Sicherheit und Energie-Einspa -
rung bei minimalem Zeitaufwand. 
Die Licht-, Zeit-, und Reichweitenregler sind 
am Gerät- oder per P-IR Fernbedienung ein -
stell bar. Ein Tastendruck «Send» reicht, um 
alle 3 ge speicherten Werte der P-IR Fern -
bedienung auf das Gerät zu übertragen.
Ausserdem sorgt ein fest hinterlegtes Werkspro-
gramm bei den Swiss Garde Bewegungs- 
und Präsenzmeldern für die sofortige Be -
triebs bereitschaft.
Das sind technische Vorteile, die für maxi -
male Zeitersparnis bei der Installation 
sorgen!

Swiss Garde P-IR-Handsender

Neu: Swiss Garde IR

Installieren Sie den Swiss Garde
Bewegungs- oder Präsenzmelder

Drücken Sie die Taste «Send»

Geniessen Sie die einfache Montage und
die schnellste Einstellung der Parameter
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